Checkliste: Anrufung der Einigungsstelle im öffentlichen Dienst

Mit dieser Checkliste können Sie prüfen, ob Sie die Einigungsstelle anrufen können.

	Voraussetzung	
	Geprüft

	Es muss eine Meinungsverschiedenheit zwischen Ihnen als Personalrat und der Dienststelle über die Ausgestaltung einer nach den Personalvertretungsgesetzen mitbestimmungspflichtigen Regelung vorliegen.
	

	Verhandlungen zwischen Ihnen als Personalrat und der Dienststelle haben stattgefunden. 
	

	Mindestens eine der beiden Seiten hat die Verhandlungen begründet für gescheitert erklärt. 
	

	Bei der Bundes- und Landesverwaltung muss zusätzlich das Stufenverfahren abgeschlossen worden sein. 
	

	



